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12. Beib1at'i Beiblatt zur ParlnrlClltskorrcoponclcnz 17.Juni 1953 

4 n f .. r a ß e / 

der Ab~. ])r. G- r e r~. 1 c r, Her, z C, 1 e, Kin d. 1, Dr .. K rau sund 

Genossen 

an den BulldeSl:linister für sozia10 VerHaltung, 

betreffend Refundi~rung rcchtsi7idrig eingehobener Arbei terkalJr:lCrur.llag.ol'l- an 

öf'f.entlich-r,ocht11oha Bedienstete, die in cincD der in § 1 Abs,. 1 lit.e des 

4\rbeitcrkammcrgesetzes bezeichneten Betriebe beSChäftigt sind. 

".-.-' 
Der Verwt}ltungsgeric'htsllof hat r:rl.t Erkenntnis VOJ:.1 27.11.1952, 

Zl.1258/51, test'gcstellt,dnss öffentlich-rechtliche BCdienstete,dieill eincr.l 

der io § lAbs. 1 lit.e des Arbei'-terko.l:1Ocrgcsetzes (StGB1.Nr.95/1945) bczeicJ:ule­

ten·Betriebe beschäftigt sind, nicht unter den Begriff des Dienstncl~ers na.ch 

§ 1 Abs. 1 deß Arbeiterkannergesetzes fal1cnn 

Dara.us ergibt sich, dass diesen Personenkreis öffentlich-rechtlioher 

Bediensteter die Ka.mrll~rzugchörigkeit zur KD.r.1!'.lcr Iür Arbei tor und Angestellte . ' 

e~a.ngel t und die EillhebUl'lg einer Ur.lJ.age durclldi e Kammer für Arbeitor und 

.Angestelltl3 jeder ges'Ctzlicl~en Grundlage entbehrte und. entbehrt. Dessenunge­

~ch.tet haben die Arbei tcrkamncrn seit Ink~afttretcl1 des Arbei terknttlcrgesetzes 

(1945) von jepl3n öffcmtlich-rechtlichen Bediensteten Tfulagen' erhoben .. Jene 

öffentlioh-rechtlichen Bediensteten, die unter Hinweis auf das vorgenannte 

Erkenntnis desVerwaltungsgerichtshofes an ihre zustllildige Arbeiterkaomer 

herangetretl3n sind" un die rechtswidrig einbehaltenen Beträge zurilckzuerhalten, 

bekamen lediglioh einen MonatsQoitra'efundiert. 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Arbeiterk~crn. die in ges~ten 

Bundesgebiet Ubcr die modernsten Bürobauten verfügen und deren Angestellte 

zu den bestbezahlten Österreichs zählen, der notorisch schleohtest ge-

stellten Gru~e Einkomoensanteile ohne gesetzliche Gruhdlage entzogen haben, 
. \ 

die in ihrer Gesaotheit 15 Mil1ionenSchi111.ne Ollsmaohen sollen, richton dahe~ 

~ir unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesoini?ter für soziale Ver­

waltung die 

A n f r .9.. g e:, 

Ist der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung alSJAufsj;ohtsbehörde 

bareit, die ~lern für Arbeiter- und Angestellte oolzuueisen, dass jenen 

öffentlich-rechtlichen Bediensteten die Beträee zurückerstattet werdcll, die 

.ihnen als KaromerU1:.1lagc rechtsw'idrig einbehalten 1mrden? 

- ....... .. 
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